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Gesetz 
zur Änderung des 

Haushaltsgesetzes 2011/2012 
(Nachtragshaushaltsgesetz 2012 - NHG 2012) 

Vom 30. März 2012 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt ge
macht wird: 

§ 1 

Änderung des Haushaltsgesetzes 201112012 

Das Gesetz über die Feststellung des Haushalts
plans des Freistaates Bayern für die Haushaltsjahre 
2011 und 2012 (Haushaltsgesetz - HG - 201112012) 
vom 14. April 2011 (GVBI S. 150, BayRS 630-2-18-F) 
wird wie folgt geändert: 

1. Art. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Für das Haushaltsjahr 2012 
Zahl ,,43115855000" durch 
,,44289550200" ersetzt. 

wird 
die 

die 
Zahl 

b) Gleichzeitig wird der Haushaltsplan nach 
Maßgabe des diesem Gesetz als Anlage bei
gefügten Nachtrags geändert. 

2. In Art. 2 wird folgender Abs. 3a eingefügt: 

,,(3a) Die Ermächtigung nach Abs. 3 Satz 1 
Halbsatz 1 vermindert sich im Jahr 2012 um 
1 000000000 € (Nettotilgung). " 

3. Art. 6 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 wird wie folgt 
geändert: 

aal In Doppelbuchst. aa wird vor dem ersten 
Spiegelstrich folgender Spiegelstrich ein
gefügt: 

,,- durch planmäßige Beamte oder Richter 
(Titel 422 0.),". 

bb) In Doppelbuchst. cc wird vor dem ersten 
Spiegelstrich folgender Spiegelstrich ein
gefügt: 

,,- durch Arbeitnehmer (Titel 428 0.),". 

b) InAbs. 6 Satz 1 werden nach dem Wort "Nürn
berg, " die Worte "des Technologietransfers," 
eingefügt. 

c) Es werden folgende Abs. 14 bis 19 angefügt: 

,,(14) Im Stellenplan werden im Ein
zelplan 03A (Geschäftsbereich des Staats
ministeriums des Innern - Allgemeine Innere 
Verwaltung) 

1. im Kapitel 03 09 (Landratsämter) bei Ti
tel 422 01 Buchst. b (Planmäßige Beamte, 
Technische Beamte der Umweltverwal
tung) sieben Planstellen der BesGr A 10 
(Technischer Oberinspektor, Technische 
Oberinspektorin) neu ausgebracht, 

2. im Kapitel 03 15 (Landes amt für Verfas
sungsschutz) bei Titel 422 01 (Planmäßige 
Beamte) eine Planstelle der BesGr A 13 
(Regierungsrat,· Regierungsrätin), eine 
Planstelle der BesGr A 12 (Regierungs
amtsrat, Regierungsamtsrätin) und zwei 
Planstellen der BesGr A 11 (Regierungs
amtmann, Regierungsamtfrau) neu aus
gebracht, 

3. im Kapitel 03 18 (Landespolizei) bei Titel 
422 01 (Planmäßige Beamte) 

a) eine Planstelle der BesGr A 16 (Lei
tender Polizeidirektor, Leitende Poli
zeidirektorin) nach BesGr A 16 + AZ 
(Leitender Polizei direktor, Leitende 
Polizeidirektorin) gehoben, 

b) eine 0,18 Planstelle der BesGr A 13 
(Polizeirat, Polizeirätin) eingespart, 

4. im Kapitel 03 20 (Bereitschaftspolizei) 

a) 364 Planstellen der BesGr A 7 (Po
lizeimeister, Polizeimeisterin) bei 
Titel 42201 (Planmäßige Beamte) 
in 589 Stellen für Polizeivollzugsbe
amte in Ausbildung der BesGr A5, 
A 7 (Polizeidienstanfänger, Polizei
dienstanfängerin, Polizeimeisteran
wärter, Polizeimeisteranwärterin, 
Polizeioberwachtmeister, Polizeiober
wachtmeisterin) bei Titel 422 21 (Po
lizeivollzugsbeamte in Ausbildung) 
umgewandelt, 

b) folgender Haushaltsvermerk bei Titel 
42221 zur BesGr A5, A 7 (Polizei
dienstanfänger, Polizeidienstanfänge
rin, Polizeimeisteranwärter, Polizei
meisteranwärterin, Polizeioberwacht-
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meister, Polizeioberwachtmeisterin) 
ausgebracht: 

,,589 Stellen ku in 364 Planstellen 
der BesGr A 7 (Polizeimeister, Polizei
meisterin) am 31.12.2023 ... , 

5. im Kapitel 03 21 (Polizeiverwaltungsamt) 
bei Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) die 
Planstelle der BesGr B 2 (Präsident, Präsi
dentin des Polizeiverwaltungsamts) nach 
BesGr B 3 (Präsident, Präsidentin des Po
lizeiverwaltungsamts) gehoben, 

6. im Kapitel 03 26 (Feuerwehrschulen) bei 
Titel 42201 (Planmäßige Beamte) drei 
Planstellen der BesGr A 14 (Brandober
rat, Brandoberrätin), eine Planstelle der 
BesGr A 13 (Brandrat, Brandrätin), vier 
Planstellen der BesGr A 12 (Brandamtsrat, 
Brandamtsrätin) und 17 Planstellen der 
BesGr All (Brandamtmann, Brandamt
frau) neu ausgebracht; die Planstellen 
sind abweichend von Art. 6 Abs. 2 Satz 1 
zum 1. Juli 2012 besetzbar. 

(15) Im Stellenplan werden im Einzel
plan 04 (Geschäftsbereich des Staatsrniniste
riums der Justiz und für Verbraucherschutz) 

1. im Kapitel 04 04 (Gerichte und Staatsan
waltschaften) bei Titel 422 01 (Planmäßi
ge Beamte (Richter und Staatsanwälte)) 
folgende Planstellen neu ausgebracht: 

a) Zehn Planstellen der BesGr A 4 (Jus
tizo berwachtmeister, J ustizo berw acht
meisterin), 40 Planstellen der BesGr 
A5 (Justizhauptwachtmeister, Justiz
hauptwachtmeisterin) und 20 Planstel
len der BesGr A 6 (Justizsicherheits
sekretär, Justizsicherheitssekretärin) ; 
die Planstellen sind abweichend von 
Art. 6 Abs. 2 Satz 1 zum 1. Juni 2012 
besetzbar, 

b) 40 Planstellen der BesGr A6 (Justiz
sicherheitssekretär, Justizsicherheits
sekretärin); die Planstellen sind ab
weichend von Art. 6 Abs. 2 Satz 1 zum 
1. März 2013 besetzbar, 

c) 30 Planstellen der BesGr A 7 (Justiz
sicherheitsobersekretär, Justizsicher
heitsobersekretärin); die Planstellen 
sind abweichend von Art. 6 Abs. 2 
Satz 1 zum 1. März 2014 besetzbar; 

2. im Kapitel 04 05 (Justizvollzugsanstalten) 
bei Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) 

a) zur Umsetzung eines freiheitsorientier
ten und therapiegerichteten Gesamt
konzepts der Sicherungsverwahrung 
folgende Planstellen ausgebracht: 

aal 21 Planstellen der BesGr AB 
(Hauptsekretär, Hauptsekretä
rin - im Justizvollzugsdienst), 20 
Planstellen der BesGr A 7 (Ober
sekretär, Obersekretärin - im 
Justizvollzugsdienst), eine Plan
stelle der BesGr A 7 (Regierungs
obersekretär, Regierungsoberse
kretärin) und eine Planstelle der 
BesGr A 6 (Regierungssekretär, 
Regierungssekretärin); die Plan
stellen sind abweichend von 
Art. 6 Abs. 2 Satz 1 zum 1. Febru
ar 2012 besetzbar, 

bb) eine Planstelle der BesGr A 9 (Re
gierungsinspektor, Regierungsin
spektorin); die Planstelle ist ab
weichend von Art. 6 Abs. 2 Satz 1 
zum 1. September 2012 besetzbar, 

cc) eine Planstelle der BesGr A 15 
(Medizinaldirektor, Medizinaldi
rektorin), vier Planstellen der 
BesGr A 13 (Regierungsrat, Re
gierungsrätin) und vier Planstel
len der BesGr A 9 (Sozialinspek
tor, Sozialinspektorin), 

dd) eine Planstelle der BesGr A 14 
(Medizinaloberrat, Medizinal
oberrätin), zwei Planstellen der 
BesGr A 14 (Oberregierungs
rat, Oberregierungsrätin), eine 
Planstelle der BesGr A 13 (Re
gierungsrat, Regierungsrätin), 
eine Planstelle der BesGr A 13 
(Studienrat, Studi~nrätin), zwei 
Planstellen der BesGr A 10 (So
zialo berinspektor, Sozialo berin
spektorin), zwei Planstellen der 
BesGr A 7 + AZ (Stationspfleger, 
Stationsschwester) und zwei 
Planstellen der BesGr A 7 (Kran
kenpfleger' Krankenschwester); 
die Planstellen sind abweichend 
von Art. 6 Abs. 2 Satz 1 zum 1. Ja
nuar 2013 besetzbar, 

ee) eine Planstelle der BesGr A8 
(Hauptsekretär, Hauptsekretä
rin - im Justizvollzugsdienst), 
zwei Planstellen der BesGr A 7 
(Obersekretär, Obersekretärin -
im Justizvollzugsdienst) und eine 
Planstelle der BesGr A 6 (Regie
rungssekretär, Regierungssekre
tärin); die Planstellen sind ab
weichend von Art. 6 Abs. 2 Satz 1 
zum 1. Februar 2013 besetz bar, 

ff) eine Planstelle der BesGr ·A 14 
(Oberregierungsrat, Oberregie
rungsrätin) und eine Planstelle 
der BesGr A 10 (Sozialoberins-
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pektor, Sozialoberinspektorin); 
die Planstellen sind abweichend 
von Art. 6 Abs. 2 Satz 1 zum 1. Ja
nuar 2014 besetzbar; 

b) zum Ausbau der Sozialtherapie fol
gende Planstellen ausgebracht: 

aal 26 Planstellen der BesGr A 8 
(Hauptsekretär, Hauptsekretärin 
- im Justizvollzugsdienst) und 26 
Planstellen der BesGr A 7 (Ober
sekretär, Obersekretärin - im Jus
tizvollzugsdienst); die Planstel
len sind abweichend von Art. 6 
Abs. 2 Satz 1 zum 1. Februar 2012 
besetzbar, 

bb) eine Planstelle der BesGr A 14 
(Oberregierungsrat, Oberregie
rungsrätin), drei Planstellen der 
BesGr A 13 (Regierungsrat, Re
gierungsrätin), eine Planstelle der 
BesGr A 10 (Sozialoberinspektor, 
Sozialoberinspektorin) und drei 
Planstellen der BesGr A 9 (Sozial
inspektor, Sozialinspektorin); die 
Planstellen sind abweichend von 
Art. 6 Abs. 2 Satz 1 zum 1. Ap
ril 2012 besetzbar, 

ce) vier Planstellen der BesGr A 14 
(Oberregierungsrat, Oberregie
rungsrätin), drei Planstellen der 
BesGr A 13 (Regierungsrat, Regie
rungsrätin), fünf Planstellen der 
BesGr A 10 (Sozialoberinspektor, 
Sozialoberinspektorin) und zwei 
Planstellen der BesGr A 9 (Sozial
inspektor, Sozialinspektorin); die 
Planstellen sind abweichend von 
Art. 6 Abs. 2 Satz 1 zum 1. Januar 
2013 besetzbar; 

3. im Kapitel 0405 (Justizvollzugsanstalten) 
bei Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeit
nehmerinnen) zur Umsetzung eines frei
heitsorientierten und therapie gerichteten 
Gesamtkonzepts der Sicherungsverwah
rung eine Stelle der EGr 5 (Arbeitnehmer, 
Arbeitnehmerin) neu ausgebracht; die 
Stelle ist abweichend von Art. 6 Abs. 2 
Satz 1 zum 1. Januar 2013 besetzbar. 

(16) Im Stellenplan werden bei Kapitel 
05 12 (Öffentliche Volksschulen) Titel 422 01 
die Haushaltsvermerke zur BesGr A 12 (Leh
rer, Lehrerinnen) wie folgt geändert: 

1. Nr. 4 erhält folgende Fassung: 

,,4) 52 Stellen sind. kw zum 1.8.2012 we
gen Schülerveränderung. " 

2. Es wird folgende Nr. 5 angefügt: 

• ,,5) Bis zu 1082 Planstellen können im 
Benehmen mit dem Staatsministe
rium der Finanzen kostenneutral in 
Planstellen der BesGr A 13 (Studien
rat, Studienrätinnen) umgewandelt 
und nach Bedarf in die Kapitel 05 13, 
05 15, 05 17, 05 18 und 05 19 umge
setzt werden. " 

(17) 11m Stellenplan wird im Kapitel 07 01 
(Ministerium) für die Bayerische Energie
agentur Energie Innovativ bei Titel 422 01 
(Planmäßige Beamte) eine Planstelle der 
BesGr B 3 (Ministerialrat, Ministerialrätin) 
neu ausgebracht. 2Die Stelle erhält den Ver
merk "kwzum01.01.2017". 

(18) 11m Stellenplan werden im Kapitel 
15 06 (Sammelansätze für den Gesamtbereich 
der Hochschulen) für die Umsetzung von 
Projekten aus dem Aktionsplan "Demogra
phischer Wandel, ländlicher Raum" im HO'ch
schulbereich folgende (Plan-) Stellen ausge
bracht: 

1. Bei Titel 42201 (Planmäßige Beamte) 
zwei Planstellen der BesGr A 13 (Akade
mischer Rat, Akademische Rätin), 

2. bei Titel 422 02 (Professoren) 13 Planstel
len der BesGr W 3 (Universitätsprofessor, 
Universitätsprofessorin), drei Planstel
len der BesGr W2 (Universitätsprofessor, 
Universitätsprofessorin) und 16 Planstel
len der BesGr W 2 (Professor, Professorin), 

3. bei Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitar
beiter) sechs Planstellen der BesGr A 13 
(Akademischer Rat, Akademische Rätin 
auf Zeit), 

4. bei Titel 428 01 (Arbeitnehmer, Arbeit
nehmerinnen) 41 Stellen der EGr 13, 
vier Stellen der EGr 11, zehn Stellen der 
EGr 10, eine Stelle der EGr 6 und eine 
Stelle der EGr 5. 

2Die (Plan-) Stellen sind abweichend von 
Art. 6 Abs. 2 Satz 1 zum 1. Januar 2012 be
setzbar. 3Darüber hinaus wird das Staatsmi
nisterium der Finanzen ermächtigt zur weite
ren personellen Ausstattung dieser Projekte 
(Plan-) Stellen im Umfang von 1319900 € zu 
schaffen. 4 (Plan-) Stellen für den weiteren 
Ausbau der Hochschulen wegen Aussetzung 
der Wehrpflicht und steigender Studierenden
zahlen können nach Art. 6 Abs. 12 im Vollzug 
geschaffen werden. 

(19) IDas Staatsministerium der Finan
zen wird ermächtigt, aus den im Kap. 15 90 
Tit. 633 75 veranschlagten Mitteln zur Über
nahme des vorhandenen Personals (Plan -) 
Stellen zur Angliederung der Staats- und 
Stadtbibliothek Augsburg als regionale staat-
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liche Bibliothek an die Bayerische Staatsbi
bliothek zu schaffen. 2Eine darüber hinaus
gehende Ausweitung des Stellenbestands ist 
hierdurch nicht möglich." 

4. Art. 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2a wird folgender Satz 3 angefügt: 

,,3Darüber hinaus gilt die Ermächtigung nach 
Satz 1 für das Einzelvorhaben zur Versorgung 
der Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablin
gen (Kap. 04 05 Tit. 517 01)." 

b) Es werden folgende Abs. 12 bis 17 angefügt: 

,,(12) 'Das Staatsministerium der Finan
zen wird ermächtigt, eine 80 v.H.-Ausfall
bürgschaft zugunsten der Flughafen Nürn
berg GmbH zur Absicherung der Bankkredite 
der Flughafen Nürnberg GmbH von höchs
tens 55 Mio. € bis einschließlich 31. Dezem
ber 2024 zu übernehmen. 2Die Ermächtigung 
steht unter dem Vorbehalt, dass die Stadt 
Nürnberg zum gleichen Zeitpunkt Bürg
schaften zugunsten der Flughafen Nürnberg 
GmbH im gleichen Volumen und zu gleichen· 
Bedingungen übernimmt. 

(13) 'Das Staatsministerium der Finanzen 
wird ermächtigt, dem Zweckverband Kloster 
Heidenheim, der sich schwerpunktmäßig mit 
der Dokumentation der Christianisierung des 
süddeutschen Raums befassen wird, ein Erb
baurecht an dem Klosteranwesen Flst. Nrn. 
265, 266, 266/1, 267 und 267/3 Gemarkung 
Heidenheim, zu einem nach der Sanierung 
auf 32 000 € pro Jahr ermäßigten Erbbauzins 
einzuräumen. 2Wird die Sanierung in Bau
abschnitten durchgeführt, bestimmt sich die 
Höhe des zu zahlenden Erbbauzinses nach 
dem Verhältnis der bestehenden Gesamtfläche 
zur sanierten Teilfläche. 3Dabei kann verein
bart werden, dass der Freistaat Bayern weiter
hin die Außenfassade ohne Fenster, das Dach 
und den Kreuzgang auf eigene Kosten baulich 
unterhält. 4Während der Sanierungsphase und 
solange der Zweckverband keine Einnahmen 
aus der Nutzung der Liegenschaft erzielt, je
doch längstens für einen Zeitraum von zehn 
Jahren ab Beurkundung des Erbbaurechtsver
trags kann auf die Erhebung des Erbbauzinses 
in vollem Umfang verzichtet werden. 5Sofern 
der Zweckverband vom Staat bezuschusste 
notwendige Baumaßnahmen nicht innerhalb 
eines Zeitraums von zehn Jahren ab Beurkun
dung des Erbbaurechtsvertrags abgeschlossen 
hat und die Dokumentationsstelle sowie die 
ergänzenden Einrichtungen der Öffentlichkeit 
zur Verfügung gestellt worden sind, werden 
die Ermächtigungen zur Verbilligung des Erb
bauzinses und zur Übernahme des baulichen 
Unterhalts von Außenfassade ohne Fenster, 
Dach und Kreuzgang für die bis dahin nicht 
sanierten Gebäudeteile hinfällig. 

(14) 'Das Staatsministerium für Ernäh
rung, Landwirtschaft und Forsten wird er
mächtigt, rechtsverbindlich zu erklären, dass 
der Freistaat Bayern für Verbindlichkeiten 
des Landesverbands für Ländliche Entwick
lung aus der Gewährung von Darlehensmit
teln zur Finanzierung des Landzwischener
werbs bis zum Betrag von 12 Mio. € zeitlich 
begrenzt bis einschließlich 31. Dezember· 
2021 selbstschuldnerisch haftet. 2Der Frei
staat Bayern wird seinen Verpflichtungen aus 
dieser Gewährträgerhaftung gegenüber den 
Gläubigern des Landesverbands für Ländli
che Entwicklung umgehend nachkommen, 
sobald sie bei deren Fälligkeit ordnungsge
mäß und schriftlich festgestellt haben, dass 
die Gläubiger dieser Verbindlichkeit aus dem 
Vermögen des Landesverbands für Ländliche 
Entwicklung nicht befriedigt werden kön
nen. 3Die Haftung gilt nur für Darlehensmittel 
zur Finanzierung des Landzwischenerwerbs 
im Rahmen der Ländlichen Entwicklung 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 GAK-Gesetz in Verbin
dung mit Nrn.2.4.4 und 4.7 Teil A der Grund
sätze für die Förderung der integrierten länd
lichen Entwicklung des GAK-Rahmenplans 
vom 13. Januar 2011 (Schreiben des Bundes
ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz vom 7. Februar 2011, 
Az. 413-50502/0016) sowie Art. 3 Abs. 2 
BayAgrarWiG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 
Nr. 17 BayAgrarWiG. 

(15) Das Staats ministerium der Finanzen 
wird ermächtigt, zugunsten der Bayerischen 
Landeskraftwerke GmbH eine selbstschuld
nerische Bürgschaft in Höhe von 200 000 € zur 
Absicherung der gegenüber der Bundesrepu
blik Deutschland bestehenden Rückbauver
pflichtung bezüglich des auf dem Grundstück 
der Bundesrepublik Deutschland errichteten 
Wasserkraftwerks an der Schleuse Leerstet
ten zu übernehmen. 

(16) Das Staatsministerium für Wissen
schaft, Forschung und Kunst wird ermächtigt, 
der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung e. V. ein unent
geltliches Erbbaurecht von bis zu 3 500 m 2 

an einer Teilfläche des staatseigenen Grund
stücks Flst. Nr. 1946/595 der Gemarkung Er
langen für die Errichtung von Forschungsge
bäuden einzuräumen. 

(17) IDas Staatsministerium für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Verkehr und Technologie wird 
ermächtigt, im Rahmen der Ausschreibung 
von Verkehrsleistungen im Schienenperso
nennahverkehr für das Projekt "Ringzug Westl 
NBS" die Abgabe einer Garantieerklärung 
bis zu einem Betrag in Höhe von 200 Mio. € 
anzubieten, mit der es für· die ordnungsge
mäße Leistung der Leasingraten durch das 
Eisenbahnverkehrsunternehmen gegenüber 
dem Finanzierer der Schienenfahrzeuge ein-
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steht (Kapitaldienstgarantie). 2Die Laufzeit 
der Garantie darf maximal 24 Jahre betragen. 
3Damit verbunden ist die Verpflichtung, den 
Wiedereinsatz der Schienenfahrzeuge wäh
rend der Amortisationszeit von 24 Jahren zu 
garantieren (Wiedereinsatzgarantie). " 

5. Art. 9 wird aufgehoben. 

6. Art. 12 wird folgender Satz 4 angefügt: 

,,4Im Jahr 2012 werden dem Sondervermö
gen Versorgungsfonds des Freistaates Bayern 
100 Mio. € abzüglich der nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 BayVersRücklG dem Sondervermögen Ver
sorgungsrücklage des Freistaates Bayern für 2012 
zu leistenden Zuführungen als Sonderzuführung 
zugeführt. " 

7. Anlage DBestHG 201112012 wird wie folgt geän
dert: 

a) In Nr. 3.1.3 werden nach den Worten "bis A16 
(Art. 19 bis 21 und 24 BayHSchPG)" die Worte 
"sowie vergleichbare Arbeitnehmer" einge
fügt. 

b) Nr. 4 wird folgende Nr. 4.7 angefügt: 

,,4.7 Dienstleistern, die Maßnahmen im 
Rahmen des Gesundheitsmanage
ments unter Bezugnahme auf den 
vom Staatsministerium der Finan
zen mit Schreiben vom 26. Juli 2010, 
Az. PE-P 1400 FV-028-29360/10, erlas
senen Handlungsleitfaden zum Behörd
lichen Gesundheitsmanagement für 
Beschäftigte des Freistaates Bayern in 
Behördenräumen durchführen, kann für 
die Durchführung der Maßnahme die 
Nutzung der Diensträume unentgeltlich 
oder verbilligt überlassen werden. " 

c) In Nr. 5.2 wird das Wort "Unterstützungen," 
gestrichen. 

d) Nr. 13 wird aufgehoben. 

§2 

Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes 

Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG) 
vom 5. August 2010 (GVBl S. 410, ber. S. 764, BayRS 
2032-1-1-F), zuletzt geändert durch §§ 1 bis 3 des Ge
setzes vom 30. März 2012 (GVBl S.94) wird wie folgt 
geändert: 

1. Anlage 1 wird wie folgt" geändert: 

a) Besoldungsgruppe A 16 wird wie folgt geändert: 

aal Nach dem Amt "Leitender Medizinal
direktor, Leitende Medizinaldirektorin ,,' 

wird das Amt "Leitender Polizeidirektor, 
Leitende Polizeidirektorin7)" eingefügt. 

bb) Es wird die Fußnote 7 angefügt: 

,,7) Erhält als Leiter der Organisations
einheit ,Ordnungs- und Schutzaufga
ben, polizeiliche Verkehrsaufgaben' 
der Abteilung ,Einsatz' in den Polizei
präsidien München und Mittelfran
ken eine Amtszulage nach Anlage 4. " 

b) In der Besoldungsgruppe B 2 wird das Amt 
"Präsident, Präsidentin des Polizeiverwal
tungsamts " gestrichen. 

c) In der Besoldungsgruppe B 3 wird nach dem 
Amt "Präsident, Präsidentin des Landesamts 
für Datenschutzaufsicht" das Amt "Präsident, 
Präsidentin des Polizeiverwaltungsamts " ein
gefügt. 

d) In der Besoldungsgruppe B 2 kw wird nach 
dem Amt "Kanzler, Kanzlerin der Universität 
Bayreuth" das Amt "Präsident, Präsidentin 
des Polizeiverwaltungsamts " eingefügt. 

. 2. In Anlage 4 werden bei Besoldungsgruppe A 16 in 
Spalte 2 erste Zeile nach der Zahl" 1 " ein Komma 
und die Zahl ,,7" angefügt. 

§ 3 

Änderung des Bayerischen Krankenhausgesetzes 

Das Bayerische Krankenhausgesetz (BayKrG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. März 2007 
(GVBl S. 288, BayRS 2126-8-UG), geändert durch § 4 
des Gesetzes vom 23. April 2008 (GVBI S. 139). wird 
wie folgt geändert: 

1. Art. 19 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neuer Abs. 2 eingefügt: 

,,(2) 'Werden nach Art. 11 Abs. 1 geför
derte Krankenhauseinrichtungen auf Grund 
einer Umstrukturierung des Krankenhauses 
zu Zwecken außerhalb der akutstationären 
Krankenversorgung umgewidmet, soll von 
einem Widerruf der Förderbescheide abgese
hen werden, wenn 

1. seit Inbetriebnahme der Krankenhausein
richtungen regelmäßig ein Zeitraum von 
15 Jahren abgelaufen ist, 

2. der Umwidmung krankenhausplaneri
sche Interessen nicht entgegenste!1en und 

3. der Krankenhausträger erzielbare Entgel
te aus der neuen Nutzung in Höhe eines 
angemessenen Investitionskostenanteils 
an den Freistaat Bayern erstattet und die 
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Erstattungsbeträge, soweit sie in der Ver
gangenheit erzielbar waren, mit sechs' 
v.H. jährlich verzinst; werden mit der 
Umstrukturierung die Zielsetzungen der 
Krankenhausplanung nach Art. 3 Abs. 2 
und 3 umgesetzt, darf der Krankenhaus
träger diese Entgelte zu 50 v.H. seinen 
Pauschalmitteln nach Art. 12 zuführen. 

2 Abweichend von Satz 1 Nr. 3 werden dem 
Krankenhausträger die Entgelte belassen, 
soweit dieser die Umwidmung durch Be
reitstellung eigenfinanzierter, qualitativ und 
funktional gleichwertiger Krankenhausein
richtungen ausgleicht. " 

b) Die bisherigen Abs. 2 bis 4 werden Abs. 3 bis 5. 

2. In Art. 21 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 wird nach den 
Worten "sechs v.H." das Wort "jährlich" einge
fügt. 

§4 

Änderung der Verordnung zur Durchführung des 
Bayerischen Krankenhausgesetzes 

In § 20 Abs. 5 der Verordnung zur Durchführung des 
Bayerischen Krankenhausgesetzes (DVBayKrG) vom 
14. Dezember 2007 (GVBl S. 989, BayRS 2126-8-1-A). 
geändert durch Verordnung vom 14. Oktober 2009 
(GVBl S. 538), werden die Worte" 19 Abs. 2 Sätze 2 
und 3" durch die Worte" 19 Abs. 2 und 3 Sätze 2 und 
3" ersetzt. 

§5 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2012 in Kraft. . 

(2) Abweichend von Abs. 1 treten §§ 2 bis 4 am 
1. Mai 2012 in Kraft. 

München, den 30. März 2012 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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Nachtragshaushalt 2012 
G t 1 esam[plan 

Einnahmen 

Bisheriger Es treten Neuer 
Betrag hinzu (+L Betrag 

Einzel- Bezeichnung 2012 es fallen 2012 
plan weg (-) 

Tsd.€ Tsd.€ Tsd.€ 

1 2 3 4 5 

01 Landtag 400,5 +15,0 415,5 

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei 486,5 +15,0 501,5 

03 Staatsministerium des Innern 824.122,8 +4.547,0 828.669,8 

04 Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 796.311,3 +62.000,0 858.311,3 

05 Staatsministerium für Unterricht und Kultus 58.674,5 +1.727,3 60.401,8 

06 Staatsministerium der Finanzen 448.513,5 +5.776,8 454.290,3 

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, 1.265.242,0 +116,5 1.265.358,5 
Verkehr und Technologie 

08 Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 378.943,0 +14.946,0 393.889,0 
Forsten 

10 Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 606.391,4 +143.500,0 749.891,4 
Familie und Frauen 

11 Bayerischer Oberster Rechnungshof 19,2 - 19,2 

12 Staats ministerium für Umwelt und Gesundheit 112.166,3 +95,0 112.261,3 

13 Allgemeine Finanzverwaltung 37.086.368,2 +859.110,7 37.945.478,9 

15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und 1.538.215,8 +81.845,9 1.620.061,7 
Kunst , 

Summe 43.115.855,0 + 1.173.695,2 44.289.550,2 
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Teil I: Haushaltsübersicht 2012 

Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen 

Bisheriger Es treten Neuer Überschuss Bisheriger Es treten Neuer 
Betrag hinzu (+), Betrag (+). Betrag hinzu (+), Betrag 
2012 es fallen 2012 Zuschuss 2012 es fallen 2012 Einzel-

weg (-) H weg (-) plan 
Tsd.€ Tsd.€ Tsd.€ Tsd.€ Tsd.€ Tsd.€ Tsd.€ 

6 7 8 9 10 11 12 13 

107.300,1 +3.842,6 111.142,7 -110.727,2 2.645,0 - 2.645,0 01 

80.765,6 +575,4 81.341,0 -80.839,5 5.500,0 +80,0 5.580,0 02 

4.713.280,3 +185.826,5 4.899.106,8 -4.070.437,0 510.447,5 +129.495,8 639.943,3 03 

1.880.462,5 +27.658,7 1.908.121,2 -1.049.809,9 108.912,0 +67.660,0 176.572,0 04 

9.788.413,9 +163.873,9 9.952.287,8 -9.891.886,0 33.205,0 +6.130,0 39.335,0 05 

1. 791.634,4 +56.530,4 1.848.164,8 -1.393.874,5 37.570,0 +96.510,0 134.080,0 06 

1.739.021,7 +159.290,1 1.898.311,8 -632.953,3 554.440,0 +6.193.248,0 6.747.688,0 07 

1.210.073,9 +43.344,4 1.253.418,3 -859.529,3 225.885,0 +33.730,0 259.615,0 08 

2.708.005,1 +316.188,9 3.024.194,0 -2.274.302,6 178.374,2 +268.571,9 446.946,1 10 

31.011,7 +320,0 31.331,7 -31.312,5 - - - 11 

748.239,1 +34.975,3 783.214,4 -670.953,1 96.206,5 +12.840,0 109.046,5 12 

12.848.111,0 -7.029,6 12.841.081,4 +25.104.397,5 236.980,0 +34.950,0 271.930,0 13 

5.469.535,7 +188.298,6 5.657.834,3 -4.037.772,6 320.690,0 +89.612,4 410.302,4 15 

43.115.855,0 +1.173.695,2 44.289.550,2 - 2.310.855,2 +6.932.828,1 9.243.683,3 
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Nachtragshaushalt 2012 
Gesamtplan 

Bisheriger Es treten Neuer 
Betrag hinzu (+), Betrag 

Teil 11: Finanzierungsübersicht für das Haushaltsjahr 2012 2012 es fallen 2012 
weg (-) 

Tsd.€ Tsd.€ Tsd.€ 

A. Ermittlung des Finanzierungssaldos 

1. Einnahmen 
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, 
Einnahmen aus Überschüssen) ........................................................ , ................ .. .. 42.274.888,5 +1.326.472,3 43.601.360,8 

2. Ausgaben 
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an 
Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines Fehlbetrags) ............................ .. .. 43.024.942,2 +1.144.671,2 44.169.613,4 

3. Finanzierungssaldo (NI. 1 abzüglich NI. 2) ...................................................... .. .. -750.053,7 +181.801,1 -568.252,6 

B. Deckung des Finanzierungssaldos 

1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 

1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 
1.1.1 im allgemeinen Haushalt .................................................................................. . .. 3.031.648,0 -1.000.000,0 2.031.648,0 
1.1.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB ....................................... . .. 800.000,0 - 800.000,0 

1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich 
Marktpflege) 

1.2.1 im allgemeinen Haushalt .................................................................................. .. 3.031.648,0 - 3.031.648,0 
1.2.2 im Stabilisierungs fonds Finanzmarkt und BayernLB ........................................ . 800.000,0 - 800.000,0 

1.3 Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (NI. 1.1 abzüglich NI. 1.2) .................. .. - -1.000.000,0 -1.000.000,0 

2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren 

2.1 Einnahmen aus Überschüssen ........................................................................... . - - -
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen ........................................................ . - - -

3. Rücklagenbewegung 

3.1 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken .............................................. .. 840.966,5 +847.222,9 1.688.189,4 

3.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke ................................................ . 90.912,8 +29.024,0 119.936,8 

3.3 Saldo (NI. 3.1 abzüglich NI. 3.2) ........................................................................ . 750.053,7 +818.198,9 1.568.252,6 

4. Deckung insgesamt (NI. 1.3 und Nr. 3.3) 750.053,7 -181.801,1 568.252,6 

Teil 111: Kreditiinanzierungsplan für das Haushaltsjahr 2012 

1. Kredite am Kreditmarkt 

1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 
1.1.1 im allgemeinen Haushalt .................................................................................. .. 3.031.648,0 -1.000.000,0 2.031.648,0 
1.1.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB ........................................ . 800.000,0 - 800.000,0 

1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich 
Marktpflege) 

1.2.1 im allgemeinen Haushalt ................................................................................... . 3.031.648,0 - 3.031.648,0 
1.2.2 im Stabilisierungs fonds Finanzmarkt und BayernLB ........................................ . 800.000,0 - 800.000,0 

1.3 Saldo (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2) ........................................................................ . - -1.000.000,0 -1.000.000,0 

2. Kredite im öffentlichen Bereich 

2.1 Einnahmen aus zweck bestimmten Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä .. 200,0 - 200,0 

2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä ...................... .. 63.000,0 - 63.000,0 

2.3 Nettokreditaufnahme (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 2.2) .............................................. .. -62.800,0 - -62.800,0 

3. Kreditaufnahmen insgesamt 

3.1 Bruttokreditaufnahme (Nr. 1.1 und Nr. 2.1) ........................................................ . 3.831.848,0 -1.000.000,0 2.831.848,0 

3.2 Ausgaben zur Schuldentilgung (Nr. 1.2 und Nr. 2.2) ......................................... . 3.894.648,0 - 3.894.648,0 

3.3 Nettokreditaujnahme (Nr. 1.3 und Nr. 2.3) ....................................................... .. -62.800,0 -1.000.000,0 -1.062.800,0 

4. Rückzahlbare Ablieferung des Grundstocks (Art. 9 HG) 582.460,0 -582.460,0 -
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